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RS OGH 1978/2/15 1Ob527/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1978

Norm

ABGB §1313a I

ABGB §1315 I

Rechtssatz

Die Haftung nach § 1315 ABGB setzt voraus, daß ein Gehilfe von Geschäftsherrn zur Durchführung einer bestimmten

Tätigkeit bestellt wird, wobei die Grundlage des Rechtsverhältnisses zum Gehilfen nicht unbedingt ein Arbeitsvertrag,

sondern auch ein Werkvertrag oder Auftragsverhältnis sein kann.
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